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Gesetz über die Betreuung und Pflege (BPG); 
Vernehmlassung

Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich für Ihre Stellungnahme an der Struktur dieses Formulars orientieren. Sie erleichtern damit die Auswertung der Vernehmlassung. Senden Sie uns Ihre Stellungnahme zum Gesetzesentwurf elektronisch bis spätestens Freitag, 28. August 2026 an afg@ur.ch.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Rückmeldung.

	Angaben zu Teilnehmer/in der Vernehmlassung

	Organisation
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Name Vorname (hilfreich für allfällige Rückfragen)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Telefonnummer / E-Mailadresse (hilfreich für allfällige Rückfragen)
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

	Datum
Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben.




Allgemeine Fragen

Sind Sie einverstanden, dass eine gemeinnützige spezialgesetzliche Aktiengesellschaft gegründet werden soll (Artikel 5 BGP), damit künftig alle Leistungen der Langzeitpflegeversorgung «aus einer Hand» gewährleistet werden können?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Sind Sie einverstanden, dass Kanton und Gemeinden künftig paritätisch die Kosten der Langzeitpflege tragen und auch paritätisch an der neuen Gesellschaft beteiligt sind?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Erachten Sie es als richtig, dass der Auftrag für die Sicherstellung der Langzeitpflegeversorgung durch das Gesetz auf die neue Gesellschaft übertragen wird – (bisher: Kanton für ambulant und Gemeinden für stationär)?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


	Sind Sie mit den im Gesetz vorgesehenen demokratischen Mitsprachemöglichkeiten und Kontrollmechanismen einverstanden?
-	Volksabstimmungen:
· obligatorisch bei neuen Ausgaben von mehr als 20 Mio. Franken und bei Kapitalerhöhung oder Einzahlung in die Eigenkapitalreserve durch Kanton und Gemeinden von mehr als 2 Mio. Franken
· fakultativ bei neuen Ausgaben von mehr als 10 Mio. Franken oder Schliessung von Pflegeheim-Standorten 
-	Eigentümerstrategie: wird gemeinsam von Kanton und Gemeinden erarbeitet
-	Generalversammlung: besteht aus Vertretern von Gemeinden und Kanton 
-	Verwaltungsrat: je mindestens eine Vertretung von Gemeinden und Kanton
-	Tarifkommission: je eine Vertretung von Gemeinden und Kanton
-	Beschwerdeweg: Beanstandungen gemäss Artikel 28 BGP


Haben Sie weitere allgemeine Bemerkungen, Anregungen oder Hinweise?

☐ Ja	☐ Nein

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Spezifische Fragen

Sind Sie mit der Höhe des Aktienkapitals (200'000 Franken) sowie dem Vorgehen bei einer allfälligen Kapitalerhöhung einverstanden (Artikel 7)?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Sind Sie mit der Definition der Aufgaben der neuen Gesellschaft (Artikel 17) einverstanden?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Sind Sie mit der in Artikel 20 und 21 BPG vorgesehenen Übertragung der öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Organisationen und Einrichtungen einverstanden?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Sind Sie einverstanden, dass Kanton und Gemeinden für den Aufbau der Gesellschaft und die Implementierung der bestehenden Organisationen einen Betrag in Höhe von insgesamt 3 Mio. Franken leisten (Artikel 23 BPG)?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.


Sind Sie mit der Aufteilung der Kosten innerhalb der Gemeinden gemäss Artikel 24 BPG einverstanden (im Verhältnis zur Wohnbevölkerung. Massgebend sind jeweils die Bevölkerungszahlen der ständigen Wohnbevölkerung des Bundesamts für Statistik des Vorvorjahres)?

☐ Ja	☐ Nein, mit folgenden Anpassungen

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



Bemerkungen zu einzelnen Artikeln
Wir bitten Sie, konkrete Änderungsvorschläge zu formulieren.

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.



Bemerkungen zur geplanten Verordnung über die Betreuung und Pflege (BPV)

Es wird eine separate Vernehmlassung zur Verordnung stattfinden. Ein erster Entwurf ist jedoch den Vernehmlassungsunterlagen zum BPG beigelegt. Haben Sie allgemeine Bemerkungen dazu?

Kommentar:
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
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